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30-Zone ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Sie müssen so ausgestaltet sein, dass 
sie den Eindruck einer besonders ruhigen Situation vermitteln. Auch dürfen Zonenstraßen 
über keine lichtzeichengeregelten Kreuzungen oder Einmündungen verfügen. Eine separate 
Geschwindigkeitsbeschilderung innerhalb der Zone ist untersagt, da jeweils nur an der Einfahrt
in eine Zone und bei der Ausfahrt aus der Zone ein Verkehrszeichen die vorgeschriebene 
Fahrgeschwindigkeit anzeigt werden darf. Die Truderinger Straße erfüllt diese Voraus-
setzungen nicht. Auch stünde die mit gleichem Antrag geforderte Ampel im Widerspruch zur 
Einrichtung einer Tempo 30-Zone.

In Einzelfällen kann die Straßenverkehrsbehörde von der gesetzlichen Vorgabe der inner-
örtlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h abweichen, wenn besondere, in der 
StVO definierte Gründe vorliegen. Sie müssen z.B. in einer besonderen Unfalllage, einer 
außergewöhnlichen Eigenart des Straßenverlaufes oder solchen Tatsachen begründet sein, 
die der Kraftfahrer aus seiner Sicht nicht wahrzunehmen vermag. Das Gleiche gilt zum Schutz 
der Wohnbevölkerung unter anderem vor Lärm. Es handelt sich hierbei um eine Ermessens-
vorschrift, d.h. die Behörde hat bei der Entscheidung neben den Individualinteressen (wie z.B. 
den Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm) auch die Interessen der Allgemeinheit zu 
würdigen und diese gegeneinander abzuwägen. 

Für den angeführten Straßenabschnitt der Truderinger Straße im Umfeld der Einmündung des 
Straßenzugs St.-Veit-Straße sind die Beeinträchtigungen durch den Verkehrslärm nicht höher  
als ortsüblich hingenommen werden muss. Die Art der Nutzung beinhaltet im untersuchten 
Gebiet weitgehend allgemeine bzw. reine Wohngebiete. Unmittelbar westlich der St.-Veit-
Straße ist an der Truderinger Straße ein Mischgebiet ausgewiesen. Nördlich des Knotens 
befindet sich ein Gewerbegebiet. Maßgebend für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen sind 
§ 45 StVO sowie die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV). Danach kommen straßenverkehrsrecht-
liche Maßnahmen insbesondere dann in Betracht, wenn die Beurteilungspegel die folgenden 
Richtwerte überschreiten:

• in allgemeine und reinen Wohngebieten: 70 dB(A) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 
22:00 Uhr und 60 dB(A) in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr;

• in Mischgebieten: 72 dB(A) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und 60 
dB(A) in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr;

• in Gewerbegebieten: 75 dB(A) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und 65 
dB(A) in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Für eine Ersteinschätzung können sich Anhaltspunkte für die bestehende Verkehrslärm-
belastung aus den Lärmkarten 2017 ergeben. Diese werden vom Bayerischen Landesamt für 
Umwelt auch online zur Verfügung gestellt. Eine von der Truderinger Straße im Umfeld des 
Knotens St.-Veit-Straße ausgehende unzumutbare Verkehrslärmbelastung wird in der für 
München bestehenden Lärmkartierung objektiv nicht bestätigt. Die für die Erstbetrachtung 
herangezogenen Beurteilungspegel erreichen die oben genannten Richtwerte nicht.

Alles in allem liegen aktuell keine Gründe vor, die es rechtfertigen, in der Truderinger Straße 
als Einzelmaßnahme Tempo 30 einzuführen.
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2. Möglichkeit der Errichtung einer Ampel an der Kreuzung Truderinger Straße/ St.-Veit-Straße

Das Mobilitätsreferat beabsichtigt, (jedoch erst) im Rahmen des geplanten Projekts zum 
Radentscheid München an der genannten Kreuzung eine Ampel zu errichten.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
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